
Gemäß Artikel 9 Abs. 1 des GG haben alle
Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften
zu bilden. Somit ist das Recht auf Vereinsgründung
ein bürgerliches Grundrecht.

Präambel* Der Prüf- und Beschaffungsverband Süddeutschland e.V.
(PBV-SD) und jeder kundenorientierte/r Berater/in, haben es sich zur
Aufgabe gemacht, die Bürger über alternative Möglichkeiten (des
Sparens) zu informieren. Ziel ist es, den Verbraucher vor finanziellen
Verlusten schützen und einen Mehrwert zu schaffen.*Auszugsweise

Aufgabe der KB‘s (kundenorientierter – Berater/in) ist es, nach bestem
Wissen und Gewissen eine unabhängige kundenorientierte Beratung
durchzuführen, die weder Institut noch Produkt bezogen ist. Nur durch
eine ausführliche Beratung kann der Verbraucher erkennen, welche
Anlageform die geeignetste für ihn ist und welche die Bedingungen erfüllt,
die notwendig sind um die persönlichen Wünsche und Ziele schneller zu
erreichen. Hierbei ist die finanzielle Leistungsfähigkeit zu betrachten.

Die KB‘s dürfen dem Sparer (Anleger) keine Geldwerte für die mittel- bis
langfristige Anlage empfehlen bzw. anbieten. (d.h. keine klassischen
Kapitalversicherungen (Leben - Rente), keine Bausparverträge,
Sparbücher oder Sparbriefe. Diese Produkte, haben niedrige Renditen
sind unflexibel und haben meist eine zu hohe Kostenstruktur und das
Risiko des Wertverlustes durch Inflation. (nicht mehr zeitgemäß)

Richtlinien
§1 Der/die Berater/in stellt immer eine unabhängige und
kundenorientierte Beratung in den Vordergrund.

§2 Um eine stets neutrale Beratung und Betreuung des Kunden zu
gewährleisten, darf der/die Berater/in in keiner Lohn- und Gehaltsstruktur
oder Ausschließlichkeit, einer Bank, Versicherung, Bausparkasse oder
ähnlichen Finanzinstitut (Gesellschaft) zu finden sein.

§3 Der/die Berater/in informiert den Kunden, analysiert wo seine
Interessen (Ziele und Wünsche) liegen und welche Erfahrungen (Wissen)
er bereits gemacht hat.

§4 Der/die Berater/in führt eine spezielle Analyse / Umfrage (etc.) zur
bedarfsgerechten Erfassung der Wünsche und Ziele des Kunden durch.
Zielsetzung der Beratung ist ein Mehrwert für den Kunden.

§5 Der/die Berater/in sichert eine kundenorientierte Beratung und
Betreuung zu, d.h. er informiert auch zukünftig seine Kunden über
aktuelle Änderungen und Neuigkeiten.

§6 Einen kundenorientierter - Berater - Ausweis (KB) können nur
empfohlene Berater/innen erhalten, die sich strikt an die Präambel,
Satzung und an die Richtlinien §1 - §10 des PBV-SD halten.

§7 Bei einem Verstoß, ist der PBV-SD berechtigt den Ausweis
zurückzufordern. Dies führt zum sofortigen Ausschluss. Insbesondere,
dann wenn dem oder der Berater/in nachgewiesen wurde, nicht im
Interesse der Kunden gehandelt zu haben. Alle KB‘s haben den Status
Fördermitglied und unterstützen den Verein durch den Förderbeitrag.

§8 Der PBV-SD übernimmt keinerlei Haftung für die Aussagen und
Schriftstücke die von den KB‘s für den Verkauf von Produkten getätigt
und verwendet werden.

§9 Der Förderbeitrag für die Fördermitgliedschaft beträgt 144,- € p.a. mit
KB - Ausweis 199,- € p.a.. Die Fördermitgliedschaft verlängert sich um
weitere 12 Monate, wenn nicht binnen einer Frist von drei Monaten zum
Ablauf des Mitgliedsjahres schriftlich gekündigt wurde.

§10 Das Fördermitglied ist nicht berechtigt den PBV-SD zu vertreten,
noch im Namen des Vereins Geschäfte zu tätigen.

Der/die Unterzeichnende beantragt die Mitgliedschaft als Fördermietglied
ohne Ausweis mit Ausweis
Das benötigte Ausweisbild wird per @-Mail vom PBV-SD angefordert.

Geburtsdatum                                 Geburtsort

Name

Straße       Nr.

PLZ                              Ort

Konto

Kreditinstitut      Ort

Vorname

Telefon / Mobil

@ - Mail

BLZ

Antrag Fördermitglied

Fördermitglied handel auf Eigene Rechnung

Empfohlen von:      

Überweisung
Ich entrichte den Förderbeitrag für das erste Jahr per Überweisung auf
das Konto des PBV-SD e.V. (Rückseite Bankverbindung)

Lastschrift

Hiermit wird der PBV-SD widerruflich berechtigt, die folgenden
Förderbeiträge jährlich von meinem o.g. Konto bei Fälligkeit
abzubuchen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens der Kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur
Einlösung der Lastschriften. Die erteilte Einzugsermächtigung kann
jederzeit widerrufen werden.

______________________________ ____________________
Ort / Datum Fördermitglied

Widerrufsbelehrung Das unterzeichnende Fördermitglied kann diese
Vereinbarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform gegenüber dem PBV-SD e.V. widerrufen. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt
zu dem diese Belehrung ausgehändigt wurde.
Besonderer Hinweis
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist
und das Fördermitglied dem ausdrücklich zugestimmt hat.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Präambel, Satzung und die
Richtlinien von §1 - §10 an. Des weiteren bestätige ich über das Recht
zum Widerruf belehrt wurde.

______________________________ ____________________
Ort / Datum Fördermitglied

Annahmeerklärung wird vom PBV ausgefüllt
Dieser Antrag wurde angenommen

______________________________ ____________________
Ort / Datum PBV-SD Präsident



Satzung Prüf- und Beschaffungsverband

§1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Prüf- und Beschaffungsverein Süddeutschland e.V.“
und hat seinen Sitz in Herbertingen. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
werden.

§2 Der Verein verfolgt folgende Ziele
1. Die Ziele dieses Vereins sollen die Mitglieder, als Markteilnehmer im einzelnen
fördern und betreuen. Informationen über Dienstleistungen und Produkte Dritter
kostenlos prüfen und oder beschaffen, im Sinne von Verbraucherschutz, dieses im
Verbund mit anderen Vereinen und Verbraucherschützern.

2. Ständig kostenlose Betreuung und Beratung der Vereinsmitglieder durch
Dozenten und Spezialisten.

3.Das Mitglied dabei zu unterstützen:
a) Als bewusst handelnder, sachlich abwägender, preis - und qualitätsbewusster
Marktteilnehmer auftreten.

b) Seine Rechte zu kennen und gegenüber dem Anbieter auch wahrzunehmen.

c) Die Fähigkeit zu erwerben, aus verschiedenen Angeboten, unter Zuhilfenahme
von weiteren Produktinformationen, z.B. Tests, das für ihn günstigste
auszuwählen.

4. Seine Rolle als Gewerbebetreibender oder als Verbraucher im
Gesamtzusammenhang des alltäglich erlebten Wirtschaftsablaufes zu erkennen,
sich ein eigenständiges Urteil zu bilden und zur Durchsetzung seiner Interessen
allein oder zusammen mit anderen zu handeln.

5. Die Beratung bewegt sich nicht im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes.

6. Durchführung von fachspezifischen Tagungen, Seminaren und Treffen.

7. Der Verein ist weltanschaulich und parteipolitisch neutral.

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist nicht auf
die Erzielung von Gewinnen und Überschüssen ausgerichtet. Vorhandene
Überschüsse werden zur Förderung des Vereinszweckes ausgegeben, sofern nicht
Rücklagen gebildet werden. Überschüsse werden nicht ausgeschüttet.

§3 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§4 Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft im Verein ist für jede natürliche und juristische Person möglich.

§5 Erwerb der Mitgliedschaft
Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag voraus.
Über die Aufnahme entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der Vorstand
(Präsidium). Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Als Ausweis
der Mietgliedschaft dient die Mitgliedskarte.

§6 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt:
Die Mitgliedschaftsdauer beträgt 1 Jahr und verlängert sich jeweils für ein Jahr,
wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Mitgliedsjahres
gekündigt wird. Die Kündigung muss schriftlich per Brief erfolgen. Der Ausschluss
durch einstimmigen Vorstand Beschluss ist nur möglich, wenn das
auszuschließende Mitglied durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen
des Vereins geschädigt oder gefährdet hat.

§7 Mitgliedsbeitrag
Die Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag, der von der Mitgliederversammlung
bestimmt wird und jeweils für ein Jahr gilt.

§8 Dauer der Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft ist auf 1 Jahr befristet. Die Mitgliedsdauer beträgt ein Jahr und
verlängert sich jeweils für ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten
zum Ende des Mitgliedsjahres gekündigt wird.

§9 Die Organe des Vereins
Sind: a. Der Vorstand (das Präsidium). b. Der erweiterte Vorstand oder Senat).
c. Die Mitgliederversammlung.

Bankverbindung: 
Südwestbank  AG Stuttgart    
Konto: 547717008
BLZ: 600 907 00  

Kommunikation:
Serviceline  0176/42525186
www.pbv-sd.de
@ - Mail: info@pbv-sd.de

Vereinsregister:
Amtsgericht  Bad Saulgau 
VR  Nr. 501
Eintrag am 28.01. 2008

Anschrift:
PBV – SD  e.V.
Storchengasse 2A
88518 Herbertingen

§10 Der Vorstand (Präsidium)
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und dem ersten und zweiten
Vizepräsidenten. Jeder von Ihnen ist allein zur Vertretung des Vereins berechtigt.
Im Innenverhältnis ist der erste oder zweite Vizepräsident, jedoch nur zur
Vertretung berechtigt, wenn der Präsident verhindert ist. Dem Präsidium obliegt
die Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung des Vereins sowie die Berufung der
Mitglieder und Senatoren. Der Präsident oder bei seiner Verhinderung der
erste oder der zweite Vizepräsident vertreten den Verein gerichtlich oder außer
gerichtlich und sind für den Verein zeichnungsberechtigt. Bei Ausscheiden
eines Vorstandmitgliedes ist eine Kooperation aus dem Senat möglich, die von der
Mitgliederversammlung zu bestätigen ist. Die Mitgliederversammlung kann den
Vorstand oder einzelne Vereinsorgane ihres Amtes entheben. Als
Vorstandsmitglied kann nur eine volljährige Person gewählt werden, die den
Verein mit gegründet hat oder ihm angehört. Der Vorstand wird von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren mit der Maßgabe gewählt,
dass das Amt bis vier Jahre zur Neuwahl fortdauert. Die Vorstandsmitglieder üben
ihre Tätigkeit als Vorstand ausschließlich ehrenamtlich aus. Übersteigen die
anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß einer ehrenamtlichen Tätigkeit, so kann
der ehrenamtliche Vorstand erforderliches Hilfspersonal , z. B. Sachbearbeiter,
Büro- und Schreibkräfte einstellen, sofern die finanzielle Ausstattung des Vereins
dieses zulässt. Solange nicht eine Mitgliedsstärke von 50 Mitgliedern überschritten
ist, darf kein Personal eingestellt werden, es sei denn, dass der Verein durch
Veranstaltungen , Spenden oder durch den Vertrag mit Partner vergleichbare
Einkünfte hat.

§11 Der Senat
Dem Vorstand (Präsidium) steht ein Senat (erweiterter Vorstand) zur Seite, der
aus bewährten Spezialisten und Dozenten aus Finanz, Marketing und Wirtschaft
besteht und vom Präsidium berufen wird. Der Senat besteht aus nicht mehr als 20
Mitgliedern.

§12 Zusammentreten und Beschlussfähigkeit des Vorstandes
a). Der Vorstand hat zusammenzutreten, wenn der Vorsitzende dieses für
notwendig erachtet oder die beiden anderen Vorstandsmitglieder dies schriftlich
oder mündlich beantragen. B). Der Vorstand ist beschlussfähig wenn seine
Mitglieder unter der letzten bekannten Anschrift eingeladen wurden und
mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden durch
übereinstimmende Willenserklärung des Präsidenten und eines weiteren
Vorstandsmitgliedes gefasst.

§13 Mitgliederversammlung
Das Präsidium beruft alljährlich eine Mitgliederversammlung (Kongress) ein, zu der
die Mitglieder mindestens acht Tage vorher unter Mitteilung der Tagesordnung
einzuladen sind. Die Einladungen haben schriftlich zu erfolgen. In der
Tagesordnung müssen: A. Die Erstattung des Jahresberichtes, B. Die Entlastung
des Präsidiums (Vorstand), und C. soweit erforderlich, Wahlen vorgesehen sind.
Beachtung findet §10. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit, eine
Statutenänderung oder ein Auflösung Beschluss mit 2/3 der berechtigten Stimmen
gefasst. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit von
mindestens 1/3 der Mitglieder. Die Leitung obliegt dem Präsidenten oder einem
Vizepräsidenten. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein schriftliches
Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist.

§14 Rechnungsprüfer
Die Rechnungsprüfung obliegt dem zweiten Vizepräsidenten. Die
Mitgliederversammlung kann aus den Mitgliedern zwei Personen bestimmen, die
vor der ordentlichen Mitgliederversammlung Einsicht in die Geschäftsführung
nehmen können, um bei der Mitgliederversammlung Anträge zur Entlastung
der Geschäftsführung stellen können.

§15 Beitragsverwendung
Die Beiträge werden im Sinne der Vereinsziele verwendet. Beachtung finden §2
und §14.

§16 Schlussbestimmung
Der Präsident wird von den Gründungsmitgliedern unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 180 BGB ermächtigt und bevollmächtigt, alle diejenigen
Erklärungen allein abzugeben und entgegen zu nehmen, die zur Bewirkung der
Eintragung des Vereins in das Vereinsregister erforderlich sind. Der
Bevollmächtigte ist auch ermächtigt, eventuell zur Eintragung erforderliche
zusätzliche Satzungsbeschlüsse zu fassen. Herbertingen den 07.01.2008
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